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An den Oberbürgermeister 
 
 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Rat der Stadt Bielefeld 
10.12.2020 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes): 

 

TOP Anfragen 
 
Nutzung von Bielefelder Kasernenflächen durch die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben/Bund 
 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

zum oben genannten Tagesordnungspunkt stelle ich folgende  
 
Anfrage: 
„Ist es richtig, dass der § 37 BauGB aussagt, dass ein uneingeschränktes Vorrecht von Bund und 
BImA auf die Nutzung der Bielefelder Kasernenflächen nicht herzuleiten ist?“ 
 
Zusatzfrage:  
„Welche konkreten Handlungsoptionen ergeben sich daraus für die Stadt Bielefeld bei einer Ver-
weigerung des Einvernehmens zur Nutzung der Kasernengelände durch BImA/Bund?“ 

 
Unterschrift: 

 

gez. Michael Gugat 

 


